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Amtliches
erkün - igungsblatt

für de « Amtsbezirk Durlach .
« r. 88 . Freitag den 22 . Dezember 1S1«.

Bekanntmachungen .
Auf Grund des 8 Sb des preußischen Gesetzes über

den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 tu Verbin«
düng mit Artikel 68 der Neichsverfassung ergeht für den
Bezirk des XIV . Armeekorps nachstehende

Verordnung
über eine

planmäßige Streckung und Verteilung der
Heeresnäharbeiten.

8 l .

Begriff der Heeresnäharbeiten .
Unter Heeresnäharbeiten im Sinne dieser Verord¬

nung find nur Sie mit dem Verarbeiten und Bearbeiten
von Web -, Wirk - und Strickstoffen verbundenen reinen
Schneider - und Näharbeiten zu verstehen (nicht also z. B.
Sattlerarbeiten ) , jedoch unter Ausschluß der vom Jn -
genieurkomitee zu vergebenden Näharbeiten, insbeson¬
dere der Sandsacknäherei und der Maskennäherei.

I . Streckung der Heeresnäharbeiten.
§ 2 .

Der Auftragnehmer, an welchen die Ausführung von
Heeresnäharbeiien vergeben worden ist , hat , gleichgültig
ob es sich um einen gewerblichen oder gemeinnützigen Be¬
trieb handelt, Mm Zweck der Streckung bei der Weiter¬
vergebung die folgenden Vorschriften genau zu beachten:

8 8.
1 . Mit Heeresnäharbeiten dürfen in erster Linie nur

gelernte Berufsarbeiter und Berufsarbeiterinnen aus
dem Schneidergewerbe und verwandten Berufen (Gruppe
1 ) , in zweiter Linie nur solche Frauen und Mädchen be¬
schäftigt werden , die auf die Beschäftigung mit Heeres¬
näharbeiten als einzige Einnahmequelle angewiesen sind
(Gruppe 2) und erst in dritter Linie auch solche Frauen
und Mädchen , die nur mit Hilfe einer solchen Beschäfti¬
gung einen den Zeitumständen entsprechenden bescheide¬nen Lebensunterhalt erlangen können (Gruppe 3) .

Heeresnäharbeiten dürfen also z. B . solche Frauen und
Mädchen nicht erhalten :

die vollarbeitsfähig sind , sich in ihren häuslichen Pflich¬ten vertreten lassen und in jedes» anderen Arbeitszweig
und gegebenenfalls auch an anderen Orten tätig seinkönnen ,

oder die sonstige Einnahmequellen haben , aus denen
sie einen bescheidenen Lebensunterhalt bestreiten können ,

oder die einen Ernährer haben , Lessen Einnahmen zueinem bescheidenen Lebensunterhalt ausreichen .
2 . Jugendliche Personen (unter 16 Jahren ) , ausgenom¬

men Schneiderlehrlinge, dürfen nicht mit Heeresnäh¬arbeiten beschäftigt werden , es sei denn, baß ganz beson¬dere Ausnahmeverhältnifse vorliegen .
8 1.

Werkstattarbeiter dürfen wöchentlich nicht länger als
46 Stunden ( reine Arbeitszeit) beschäftigt werden.

1 . Aus einer Hausgemeinschaft (Familie) sollen in der
Regel nur 1 »Person, ausnahmsweise höchstens 2 Per¬
sonen Heimarbeit aus Heeresnähaufträ- — erhalten.

2. Die Höchstmenge der -Heimarbeit ist so zu bemessen ,
daß zu ihrer Erledigung bei Durchschnittsarbeitsleistung
wöchentlich nicht mehr als 40 Stunden erforderlich sind .

Maßgebend für die Bemessung ist die umstehende Tck-
sel der Durchschnittsarbeitszeiten für alle wichtigen Hee¬
resnäharbeiten .
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Durch¬
schnitts-
arbeits -
zeit in

Minuten

Feldmütze für Infanterie .
„ „ Artillerie usw. .

Dienstmütze mit Schirm für Infanterie

Arbeitsblufe für Hufbefchlagschmiede
Attila ohne Litze . . .

„ mit . .
Bluse ohne

,, mit . .
Bluse aus Khakistoff . . . . . . . .
Tuchhose . . . .
Reithose von Tuch . .

„ ,, „ für Husaren . . . .
Stiefelhose . . . . .. . . . . .
Hose für Gefangene . .
Falke ,, „ . - . ' - , - - -
Tuchjackefür Betriebsabteilung für Unter

Offiziere .
Tuchjacke für Betriebsabteilung für Ge

meine .
Mantel für Unteroffiziere .

„ ,, Gemeine .
Wachtmantel . .
Mantel aus Zeltbahnstoff .
Umbang für Radfahrer .
Waffenrock, Friedensrock neu, ohne Litze

- „ ,, mit ,,
, . bisherige Art alt , ohne ,,
„ „ ,, alt mit ,,

Ulanta ohne Litze .
„ mit „ . . .

Arbeitskittel für Unteroffiziere aus Drillich
Sommer - oder Zeltbahnstoff . . . .

Arbeitskittel für Gemeine aus Drillich
Sommer - oder Zeltbalmstoff . . .Armbinde , weiß .

Halsbinde .
Tuch -Fausthandschuhe , Paar . -

, . „ mit Lederinnenbe
satz , Paar . .

Tuch -Fingerbandschuhe . . .
Helmbezug für Infanterie .

,, ,, ohne Spitze
„ „ Artillerie .
„ „ „ ohne Kugel .
„ „ Dragoner .
„ „ ,, ohne Spitze .
„ „ Kürassiere .
„ „ „ ohne Spitze .

Husarenmützenbezug .
Tschapkaüberzug .

„ ohne Deckei . . .
Tschakoüberzng .
Drillichjacke für Gemeine , auch aus Som

mer - oder Zeltbahnstoff .
Drillichrock, auch aus Sommer - oder Zelt

babnstoff .
Drillichhose , auch aus Sommer - , Zeltbahn

oder Khakistoff .
Weißleinene Hose . .
Unterhose aus Köper . . . . . . . .
Satzheutel . . . . . . . . . . .
Schneemante ! . . . . . . . . . .

Wäsche
Feiner Deckenbezug .

„ Kopfpolsterbczug .
Feines Bettlaken ohne Naht . . . . . .

„ Handtuch . . . . . . . . . .Gewöhnlicher weißleinener Deckenbezug .
„ „ Kovfpolsterbe -

zug . . .Gewöhnlicher bunter leinener Deckenbezug
Gewöhnlicher bunter leinener Kopfvolster -

bezug . . .Gewöhnliches Bettlaken ohne Naht . . .
„ Handtuch .Leibftrohfack .

Leibmatratzenhülse . .
„ »uLagerstellen fürKranke ,einteilige . .

Leibmatratzenbülfe zuLagerstellen fürKranke
dreiteilige .

42,41
50,00
53 .60
61,50

168,00
895,00
939,00
579 .60
609,00
203,00
307. 00
422,00
466,00
350,00
195,00
240,00
520,00
510 .00
641 .00
636 .00
702,00
361 .00
317 .60
573,00
616,00
643,00
681 60
800,00
835410
337,00
321,00
13,91
30,34
56,70

79 .26
62,76
51,10
36,75
51,46
36,75
52.26
37,25
51,66
38 .54
26 .61
54,96
34,63
34.55

178,00

276,00

200,06
202,06
114,28
15,78

114,06

53,26
25,05
12,34

5,55
53,20

25,05
53,20

25,05
12,34
6,94

51,40
39,33
47,23

57,90
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Bekleidungsstücke
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Kopfpolstersack .
Kopfmatratzeubülse zu Lagerstellen f. 5kranke
Krankenrock, gewöhnlich . .

„ mit Barchentfutter . . . .
Gewöhnliche Krankenhose . . .
Schürze f . Sanitätsmannschaften , Kranken¬

wärter und Apothekenhandarbeiter . .
Taschentuch für Lazarettkranke .

,, mit eingewebten roten Strei¬
fen für Lazarettkranke mit ansteckenden
Krankheiten . . . . ' .

Gewöhnlicher , bunter , baumwollener
Deckenbezug .

Gewöhnlicher , bunter , baumwollener
Kopfvolsterbezug . .

Unterjacke aus Barchent , mittlere Größe
Hemd . .. .

17,55
17,55

290,00
312,00
190,00
34,86

4,62

4,62
53,20

25,05
121,10
85,60

8 6.

Zur Durchführung des Ausgleichs ist beim Armeever¬
waltungsdepartement des Kgl . Preutz . Kriegsministe -
riums eine besondere Ausgleichsstelle für Heeresnäh¬
arbeiten eingerichtet.

Aufgabe der Ausgleichsstelle ist es , den Gesamtarbeits¬
bedarf und die dem gegenüberstehende Gesamtarveits -
menge im Deutschen Reiche fcstzustellen, soweit es sich um
die Ausführung von Heeresnähaufträge » handelt , und
nach dem hieraus sich ergebenden Verhältnis die Arbeits¬
gelegenheit unter den einzelnen Korpsbezirken in der
Weise auszugleichen , daß die Korpsbezirke mit verhält¬
nismäßig zu reicher Arbeitsgelegenheit einen Teil hier¬
von an Korpsbezirke mit verhältnismäßig zu geringer
Arbeitsgelegenheit abzugeben haben .

8 11 .
Die Ausgleichung erfolgt auf Grund der Feststellung :
a) Ser in jedem Korpsbczirk vorhandenen Menge von

-Hceresnähaufträg -en (Arbeitsmenge ) ,
d) des in jedem Korpsbezirk vorhandenen Bedürfnisses

nach .Heeresnäharbeiten (Arbeitsbedarfs .

Der Auftragnehmer ist verpflichtet , bei Uebcrangebot
von Näherinnen diese innerhalb der Gruppen 2 und 3
(vcrgl . 8 3) nach Möglichkeit in folgender Reihe vorzugs¬
weise zu berücksichtigen:

a) Frauen und Mädchen, die erwerbsunfähige Kinder
oder sonstige erwerbsunfähige Familienangehörige
zu unterhalten oder zu unterstützen haben ,

b) vermindert arbeitsfähige Frauen und Mädchen.

8 7.
Für jede Einzelnäharbeit ist durch Las Kriegsbcklei -

dungsamt ein Stücklohnsatz aufgestellt .
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkstatt - und

Heimarbeiter nach Len vom Kriegsbekleidungsamt vor¬
geschriebenen Stücklohnsätzen oder nach entsprechenden
Zeitlohnsätzen zu entlohnen .

8 8.
Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergebung der

Heeresnähavbeiten die ihm vom Kriegsvekleiöungsamt
vertragsmäßig auferlegten Bedingungen » auch soweit sie
in dieser Verordnung nicht ausdrücklich enthalten sind,
genau einzuhalten .

Die Bestimmungen des vom Kriegsbekleidungsamt
aufgestellten Vertrags , deren Befolgung der Auftragneh¬
mer des Kriegsbekleidungsamts dem Zwischenmeister , an
den er die Arbeit weiter vergibt , vertraglich aufzuerlegen
hat , sind auch für das Verhältnis zwischen Sem Zwischen¬
meister und dem Arbeiter maßgebend .

II . Verteilung -er Heeresnäharbeiten.

F . Zusammenfassung der Vergebung .

8 «.
Eine planmäßige Verteilung ist nur dann möglich,

wenn die bisher von den verschiedenen Stellen erfolgende
Vergebung der Hecresnähaufträge in einer Hand ver¬
einigt wird .

Da als Heeresnäharbeiten überwiegend Näharbeiten
für Bekleidung und Wäsche in Frage kommen , deren Ver¬
gebung in der Hauptsache durch das Bekleidungsamt er¬
folgt , so findet künftig die Vergebung innerhalb des
Kvrpsbezirks ausschließlich durch das Kriegsbckleidungs -
amt statt.

Demzufolge haben in Zukunft alle Beschaffungsstellen ,
die bisher neben dem Bekleidungsamt Hceresnähaufträg «
zu vergeben hatten (z . B . Intendantur , Garnisonverwal -
tungcn , Instandsetzungswerkstätten , Truppenteile ) , diese
Aufträge dem Bekleidungsamt zur Vergebung zuzulei -
tcn unter gleichzeitiger Angabe der abnehmenden Stelle .
Dem Bekleidungsamt steht alsdann allein die Vergehung
aller Heeresnähaufträge im Korpsbezirk zu.

Das Bekleidungsamt darf diese Vergebung erst vor¬
nehmen , nachdem es vom Armeeverwaltungsdepartemeut
des Kgl . Preutz . Kriegsministcriums , welches den Aus¬
gleich unter den einzelnen Korpsbezirkcn innerhalb des
Deutschen Reiches vornimmt , hierzu ermächtigt wor¬
den ist.

ö . Ausgleichung .
8 10.

Voraussetzung einer gerechten Verteilung aller Heeres -
näharbeiten ist ein gerechter Ausgleich unter den einzel¬
nen Korpsbezirken , ehe die Vergebung innerhalb des
Korpsbezirks durch das Kriegsbekleidungsamt erfolgt .

8 12-
Zur Feststellung des Arbeitsbedarfs ist für den Bezirk

des XIV . Armeekorps ein Bezirksausschuß für Heeres¬
näharbeiten errichtet .

Dieser Bezirksausschuß hat gleichzeitig die Aufgabe ,
die Bergebungsstelle (Kriegsbekleidungsamt ) bei der
Verteilung der Aufträge innerhalb des Kvrpsbezirks
gutachtlich zu beraten .

8 13-
Der Bezirksausschuß für Heeresnäharbeiten wird von

einem Beauftragten des stellv . Generalkommandos gelei¬
tet und setzt sich im übrigen aus Vertretern der Behörden ,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und von Wohlfahrtsein¬
richtungen zusammen .

Die Berufung erfolgt durch das stellv . Generalkom¬
mando .

Ergänzung des Ausschusses kann jederzeit vom stellv.
Generalkommando verfügt werden . Dieses regelt auch
die Geschäftsführung und führt die Aufsicht . Beschlüsse
des Bezirksausschußes müssen vom stellv. Generalkom¬
mando oder von seinem Beauftragten genehmigt sein.

8 14.
Zur Erledigung seiner Aufgabe bedient sich der Be¬

zirksausschuß der Mitarbeit der Ortsausschüsse für Hee¬
resnäharbeiten .

Die Ortsausschüsse werden nach Bedarf errichtet .

8 15.
Der Bezirksausschuß hat zur Erfüllung seiner Auf¬

gabe dem Kriegsbekleidungsamt zum 5. eines jeden Mo¬
nats mitzuteilen , wie viele Arbeitsstunden zur Beschäf¬
tigung der auf Heeresnäharbeiten angewiesenen Per¬
sonen in den 3 folgenden Monaten voraussichtlich nötig
sein werden .

Außerdem hat er dem Kriegsbekleiiöungsamt nach nähe¬
rer Vereinbarung mit diesem allmonatlich Vorschläge
über die Verteilung der vom Kriegsbekleidungsamt end¬
gültig zu vergebenden Hecresnähaufträge zu machen.

8 16 .
Die Verteilung der Hceresnäharbeit innerhalb deS

Korpsbczirks und die Vergebung erfolgt durch das
Kriegsbekleidungsamt nach Maßgabe der vom Kriegs¬
ministerium aufgestellten Grundsätze .

In geeigneten Fällen sollen auch die Ortsausschüsse
gutachtlich gehört werden .

IH . Ueberwachuugs- «ud Strafbestimmungen .

8 17-
Das stellv. Generalkommando wird durch besondere

Beauftragte bei den Auftragnehmern nachprüfen lassen ,
ob sie die Vorschriften der 88 2 bis 8 dieser Verordnung
eingehakten haben .

8 18.
Zuwiderhandlungen gegen die 88 2 bis 8 dieser Ver¬

ordnung find , soweit nicht nach sonstigen Strafgesetzen
eine höhere Strafe verwirkt ist , auf Grund des 8 9I > des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 1 . Juni 18">1
in Verbindung mit dem Nachtragsgesetz vom 11 . Dezem¬
ber 1915 mit Gefängnis bis zu einem Jahr , beim Vor¬
liegen mildernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe
bis zu 1600 M . strafbar . -

Karlsruhe , den 2 :' . November 1916.
Der Kommandierende General :

Isbcrt , GeneraUcuiiianr.

4



Vekannkmachuug .
Die Festsetzung der regelmäßigen Eichtage an den Abfrrti -gungsstellen im I. Halbjahr 1917 betr.

^ Für die im Eichamtsbezirk Karlsruhe gelegenen staat-
sichen Abzertlgungs,testen werden für das I . Halbjahr 1917folgende regelmäßige Eichtage festgesetzt :

1 . Abfcrtigungsstelle 5 v . Rastatt .
Dienstag , den 9. und 23. Januar , 6. und 20 . Februar ,8 und 20. März . 3. und 17 . April . 8 . und 22 . Mai . 5 . und18. Juni 1917. Die Dicnststunden dauern von )49 bis 12

und von 2 bis 6 Uhr.
Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬nannten Eichtage geeicht werden sollen, müssen spätestens in

den Vormittagsstunden cingeliefert werden.
Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann

Herr Josef Thom, stüdt . Aufseher in Rastatt . Badstr . 3,
jederzeit die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände.

2. Abfertigungsstellc 5 L . Pforzheim .
Freitag , den 12. und 26 . Januar . 9 . und 23 . Februar , 9.

und 23. März , 13 . und 27. April , 11 . und 25 . Mai , 8 . und
22. Juni 1917 . Die Dienststuudcn dauern von 149 bis 12
und von 142 bis 146 Ubr.

Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬
nannten Eichtagc geeicht werden sollen , müssen spätestens in
den Vormittagsstunden eingeliesert werden.

Außerdem vermittelt unser Vertrauensmann
Herr Gottfried Hofmann , Schuldiener in Pforzheim , Holz¬

gartenstraße 56,
jederzeit die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände.

3 . Abfertigungsstellc 5 O. Durlach.
TicnStag , den 10 . Januar . 13 . Februar . 13 . März . 17 .

April , >5 . Mai . 12 . Juni 1917. Die Tienitstunden dauern
von 8 bis 12 und von 2 bis 6 Uhr.

Meßgeräte und Fässer , welche an einem der oben ge¬
nannten Eichtage geeicht werden sollen , müssen spätestens in
den Vormittagsstunden eingeliesert werden.

Außerdem vermittelt unter Vertrauensmann
Herr Karl Bauer , Wagmcistcr in Durlach , Pfinzstr . 50,

jederzeit die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände.

-!. Abfertigungsstellc 5 R . Bruchsal.
Donnerstag , den II . Januar , 8 . Februar . 8 . März . l2 .

April , 10 . Mai , 14 . Juni 1917. Die Dicnststunden dauern
von 8 bis 12 und von 2 bis 146 Uhr.

Meßgeräte und Fässer, welche an einem der oben ge¬
nannten Eichtaae geeicht werden sollen , müssen spätestens :n
den Vormittagsstunden cingeliefert werden.

Außerdem vermittelt unsere Vertrauensperson
Frau Friedrich Kurzenhänscr , Ebefra « , in Bruchsal,

Wildcrichstraste 7 ,
jederzeit die Annahme und Abgabe der zu eichenden Gegen¬
stände.

An den Abfertigunasstellen werden vorgenommen : Neu -
und Nacheichung von Fässern und Gewichten ( mit Ausschluß
der Präzisionsgewichte und Goldmünzgewichtel . sowie von
transportfähigen Wagen tmit Ausschluß der PräzisionS -
loagens für eine größte zuläffiae Last bis ausschließlich 3000
Kilogramm und von Hcrbstgefäßen . sowie die Beglaubigung
von Fifchnersandgefäßen für den Eisenbahnverkehr : außer¬
dem die Nacheichung von Längenmaßen ( mit Ausschluß der
Bräzisionslängenmaßei . Dickenmaßen . Flüssiakeitsmaßen .
Meßwerkzeugen für Flüssigkeiten . Hohlmaßen und Meßwerk¬
zeugen für trockene Gegenstände .

Karlsruhe , den 22. November 1916.
Großk. Obereichungsamt .

Bekanntmachung über Rohzucker und
Znckerrüben im Betriebsjahr 1917/18 .

Vom 2. Dezember 1916 .
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usw . vom 4 . August >914 ( Rcichs-
Gesetzbl . S 227 ) folgende Beiordnung erlassen :

8 l
Nübenverarbcitende Fabriken dürfen in Beiträgen

über Lieferung von Zuckerrüben für das Betriebsjahr
1917/18 keinen niedrigeren Prris für 50 Ki opromm
vereinbaren als 0,95 Mark über dem im Betrebsjahr
1913 -14 von ihnen für Kaufrüben gezahlten Preise .
Verträge , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung zu
einem niedrigeren Preise abgeschlossen sind, gelten ,
soweit im Betrieb « fahr 1917 18 zu liefern ist , als zu
diesem Mindestpreis abgeschlossen. .

Soweit Aktionäre oder Gesellschafter einer Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung auf Grund des Gesell-
schaftsvertragS zur Lieferung verpflichtet sind , finden
die Vorschriften im Abs . 1 sinngemäße Anwendung ;
in diesem Falle wird der feste Geldpreis zugrunde ge¬
legt , der im Betriebsjahr 1913 . 14 für die aus Grund
des Gesellschairsvertrags gelieferten Rüben gezahlt ist.

Bei Fabriken , die für das Betriebsjahr 1913/14
Verträge der im Abs 1 und 2 bezeichnten Nrr nicht
abgeschlossen hatten , beträgt der Mindestpreis für
Rüben 2 Mark für 50 Kilogramm
, Bei Berechnung des Mindestpreises bleibrn Abreden

über Erhöhung des vereinbarten Preises mit Rücksicht auf
den Zuckergehalt , den Gewinn der Zuckerfabrik oder
sonstige Umstände sowie über Nebenlie erungcn außer
Betracht

Der Reichskanzler kann weiteie Bestimmungen
treffen und Ausnahmen zulassen.

8 2.
Der Preis des von den Rohzuckersabriken im Be¬

triebsjahr 1917/18 hergestcllten Rohzuckers wird für
50 Kilogramm von 88 vom Hundert Ausbeute ohne
Sack frei Magdeburg auf 18 Mark festgesetzt . Monats -
Zuschläge werden nicht gewährt .

Der Reichskanzler bestimmt ruf dieier Grundlage
die Preise , die für die einzelnen Fabriken frei Ver¬
ladestation gelten , sowie die Preise für Rohzucker, der
außerhalb des Standorts der Fabriken cingelagert ist.

8 3-
Die rübenverarbcitenden Zuckerfabriken sind be¬

rechtigt , von Rübenbauein , die ihnen Zuckerrüben aus
der Ernte des Jahres 1916 zu liefern verpflichtet sind,
für das Erntejahr 1917 Lieferung von Zuckerrüben
von einer gleich großen Anbaufläche wie 1916 zu ver¬
langen . Dabei gelten , soweit nicht eine andere Ver¬
einbarung zustande kommt, die für das Eertejahr
1916 vereinbarten Bedingungen vorbehaltlich der Vor¬
schrift im 8 1 .

Das Verlangen (Abs. 1 ) kann nur bis zum 15 Ja¬
nuar 1917 einschließlich gestellt werden .

8 4.
Ergeben sich bei der Frage , ob die 88 ^ - 3 An¬

wendung finden , sowie bei Anwendung dieser Vor¬
schriften selbst Streitigkeiten , so kann jede Partei eine
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde , in
deren Bezirk die Fabrik liegt , darüber beantragen , zu
welchen Bedingungen die Rüben ru liefern sind Die
höhere Verwaltungsbehörde entscheidet nach freiem
Ermessen ; sie kann Ausnahmen von der im 8 3 fest¬
gesetzten Verpflichtung zulassen , wenn dies im Jn -
tercsse der Volksernährung oder mit Rücksicht auf die
besonderen Verhältnisse im Betriebe des Rübenbauers
geboten erscheint. Die Entscheidung ist endgültig und
für die Gerichte bindend.

Die Landeszcntralbehürden bestimmen , wer als
höhere Verwaltungsbehörde anzusehen ist .

8 5
Kaufverträge über Rohzucker aus dem Betriebsjahr

1917,18 dürfen bis aus weiteres nicht abgeschlossen
werden . Verträge , die vor Jnlrafttreten dieser Ver¬
ordnung abgeschlossen sind , sind nichtig

8 «.
Rübenverarbeitende Zuckerfabriken dürfen von den

zuckerhaltigen Futtermitteln , die sie im Betriebsjahr
19l7/18 Herstellen , an die rübenliefernden Landwirte
zurückiiefern: -

1 . 85 vom Hundert des Gesamtgewicht ? der an¬
fallenden nassen Schnitzel in Form von nassen
Schnitzeln oder die entsprechende Menge in Form
von Trockenschnitze 'n oder Melasseschnitzeln oder
f0 vom Hundert des Gesamtgewichts der an-
kallenden Steffensichen Brühschnitzei;

2 . Rohznckermelasie im Gesamtgewichte von einem
Fünftel vom Hundert der gelieferten Rüben .
Die Melasse kann als Melasse oder angetrocknet
an Schnitzel gesichert werden : im letzteren Falle
dürfen entsprechend mehr Melaffeschnitzel als
nach Nummer I zulässig zurückgeliesert werden .

Im übrigen verbleibt es hinsichtlich der zucker¬
haltigen Futtermittel bei den bisherigen Vorschri'ten .
Soweit Schnitzel und Melasse hiernach im öffentlichen
Interesse in Anspruch genommen werden , wird als
Ilebernabwepreis festgesetzt :

für nasse Schnitzel 0,50 Morck für 50 Kilogramm
für Trockenschnitzel ohne Sack 12,00 Mark für 50

Kilogramm ,
für Zuckerschnitzel nach dem Steffensschen Brühver -

sahren ohne Sack 15,00 Mark für 50 Kilogramm ,
für Rohzuckermelosse mit einem Zuckergehalte von

50 vom Hundert 7,50 Mark für 50 Kilogramm .
8 7

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft .

Berlin , den 2 . Dezember 1916
Der Stellvertreter des Reichskanzlers :

l>r. Helsserich .

Verordnung .
Rohzucker und Zuckerrüben im BetriebK -

jahr 1917118 betreffend.
Zum Vollzug der Bundesratsverordnung vom 2 De¬

zember 1916 über Rohzucker und Zuckerrüben im Be -
tricbsjahr 1917 M8 (Neichs-Gesetzbl § > 1324) wird
Verordner, was folgt :

8 1 -
Im Sinne ter Bundesratsoernrdnunq ist LandeS-

zentralbebörde das Ministerium des Innern , höhere
Verwaltungsbehörde der Landeskommissär

. 8 2 .
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft.
Karlsruhe , den 8 Dezember 1916 .

Großh . Ministerium des Innern ,
gez. Bodman .

Durlach . Handelsregister . Zu S.
Lcußler, Durlach, wurde eingetragen : Die
Prokura des Kaufmanns Karl Leußler in
Durlach ist erloschen Amtsgericht .

Durlach . Güterrechtsregistereintrag .
Einloth Josef Landwirt in Grötzingen, und
Karoline geb Laforsch . Vertrag vom 6 . De¬
zember 1916 : Errungsnschafrsgemeinschaft .
Vorbehaltsflut der Frau ist das in 8 2 des
Vertrags beschriebene Einbringen . Amtsgericht .



Ten Schutz ver Brieftauben uud des Brieftaubenverkehrs im Kriege betr .
Gemäß 8 3 Absatz 2 des Reichsgesetzes betr . den Schutz der Brieftauben und des Brief¬

taubenverkehrs im Kriege vom 28 Mai 1894 bringen wir zur öffentlichen Kenntnis , daß
nachgenannte Mitglieder des dem Verband deutscher Brieftauben - Liebhaber - Vereine ange¬
hörenden Brieftaübenzuch : verein Alemannia Durlach ihre Brieftauben der Militär¬
verwaltung zurVerfüguimaestellthabern

ä Zu - und Vorname Stand oder Beruf Wohnort Wohnung
ä

Lage des
Taubenschlags

L. Mitglieder im Amtsbezirk Durlach :
i . Baumgärtner Leopold Obcrleitungsaufseher Durlach Hauptstr . 75 10 Seitenbau westlich
2. Leyerle Wilhelm Sckloffermrister Jägerstr . 40 14 Werkstatt westlich
3. Kiefer Heinrich Schwsser Gerberstr . 9 4 Schopf nördlich
4. Kraft Gotthilf Konditor Hauptstr . 67 12 Seitenbau östlich
5 Konstantin Johann Schneidermeister Jöhlingen Hauptstr . 156 16 Wohnhaus nördlich -
6. Felleisen Ferdinand Werkmeister Weingarten Durlacherstr . 186 18 Wohnhaus westlich

S . Mitglieder im Amtsbezirk Bruchsal :
7. Abend Andreas Gendarm Bruchsal Schwimmbadstr . 6 12 Wohnhaus westlich
9. Baron Rupert Gastwirt Friedrichstr . 6 24 Seitenbau westlich
9. Bolz August Sattlermeister „ Durlacherstr . 2 12 Wohnhaus nördlich -

10. Freidinger Karl Privatier Huttenstr . 74 12 Schopf örtlich
11 . Häusler Karl Fried Amrsaktuar Moltkestr . 7 18 Schopf östlich
12. Kreuzwiescr Michael Bäckermeister „ Schönbornstr 23 12 Wohnhaus südlich
13. Springer Sebastian Schlosser „ Württembergerstr . 10 Schopf westlich
14. Seibert Michael Schneidermeister Durlacherstr 47 18 Wohnhaus nördlich
15. Grub Bernhard Landwirt Hambrücken Hauptstr . 7l 14 Wohnhaus südlich
16. Möckel Florian Landwirt Neudorfei str . 146 18 Wohnhaus westlich
17. Moiis Franz Landwirt Hauptstr . 69 n 14 Wohnhaus südlich
18. Wächter Emil Heizer Untergrombach Kirchstr . IS 12 Wohnhaus westlich

Die Brieftauben dieser Züchter gelten als Militärbrieftauben und genießen den be¬
sonderen Schutz des oben erwähnten Gesetzes . Sie sind wie alle Militärbrieftauben aus der
Innenseite beider Flügel mit einem das Kaiserliche Wappen enthaltenden Stempel bezeichnet
und hieran erkenntlich .

Von den un Frühjahr und Herbst zur Saat - und Erntezeit üblichen Sperrzeiten für
den Taubenausflug gelten nur die ersten 10 Tage ; auf die Reiseflüge dieser Tauben aber
finden die Sperrzeiten überhaupt keine Anwendung .

Durlach den 9 Dezember 1916 _ Groß herzogliches Bezirksamt «
Gemäß 88 4 und 14 der Bundesratsverordnung

über Käse in der Fassung vom 20 . Oktober 1916
(Reichs - Gesetzblatt Seile 1179 ) und des H 1 der Boll -
zugsverordnung hierzu vom 30 . November 1916 (Ge¬
setzes - und Verordnungsblatt Seite 347 ) werden für
den Verkauf durch den Zwischengroßhandel folgende
KSäistruschlSge zu dem Großhandelspreis fest¬
gesetzt -

! . Hartkäse :
4 M für je 50 beim Verkauf von ganzen
Laiben , 14 M . für je 50 Ix beim Verkauf im
Verschnitt .

II . Weichkäfer
4 M . für je 50 k ? beim Verkauf von ganzen
Kisten , 8 M . für je 50 kx beim Verkauf in an¬
gebrochenen Kisten.

Diese Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise , vom 4 . August 1914 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914
( Reichs Gesetzblatt Seite 516 ) in Verbindung mit den
Bekanntmachungen vom 21 Iamiar >915 ( Reichs -
Gesetzblatt Seite 25 ) und vom 23 . September 1915
(Reichs - Gesetzblatt Seite 603)

Karlsruhe den 14 Dezember 1916
Großh . Ministerium des Innern :

non B odman

Die Vornahme einer Kollekte z« Gun¬
sten des Vereins zur Rettung sitt¬
lich verwahrloster Kinder betr .

Die im Jahre I91K zu Gunsten des Vereins zur
Rettung sittlich verwabrlvster Kinder im Amtsbezirk
Durlach veranstaltete Sammlung batte in den ein¬
zelnen Gemeinden solaendes Ergebnis :

Bürgermeisteramt Aue 20 Mk . , Bürgermeisteramt -
Auerbach 4 Mk . 95 Pf , Bürgermeisteramt Berghausen
20 Mk . , Bürgermeisteramt Durlach 50 Mk . , Bürger¬
meisteramt Grötzingen 20 Mk , Bürgermeisteramt
Grünwettersbach 5 Mk . , Bürgermeisteramt Hohen¬
wettersbach 2 Mk . 95 Pf . , Bürgermeisteramt Jöh -
ling ' N 4 Mk 95 Pf , Bürgerm eiste: amt Kleinsteinbach
11 Mk . 95 Pf , Bürgermeisteramt Künigsbach 30 Mk . ,
Bürgermeisteramt Langensteinbach 19 Mk 95 Pf . ,
Bügcrineisteramt Palmbach 2 Mk 95 Pf , Bürqer -
rneiacramt Singen 9 Mk. 95 Pf . , Bürgermeisteramt
Söllingen 20 Mk ., Bürgermeisteramt Spielberg 11 Mk .
95 Ps , Bürgermeisteramt Stupfcrich 7 Mk . 95 Pf . ,
Bürgermeisteramt Untermutschelbach 5 Mk . 95 Pf .,
Bürgermeisteramt Weingarten 25 Mk . , Bürger¬
meisteramt Witse,dingen 19 Mk . 95 Pf . , Bürger -
incisteramr Wolfartsweier 15 Mk. , Bürgermeisteramt
Wöschbach 9 Mk 95 Pf .

Wir sprechen den Gebein und denjenigen , welche
sich um d e Sammlung bemüht haben , namens des
Vlreins den betten Dank aus

Durlach , den >9. Dezember 1916 .
Grvßherzo giiches Bezi r ksamt ._

Naturalleistnngen für die bewaffnete
Macht betr .

Die Vergütung für Rauhfutter (Fourage ) ,
das durch Ankauf der Gemeinden beschafft

werden mußte , beträgt im Amtsbezirk Durlach
für den Monat November 1916 :

für 100 Hafer — Mk . — Pf .
für 100 kb Roggenstroh

Flegeldrusch 5 Mk . — Pf .
gepreßtes 4 Mk . 70 Pf .
loses 5 Mk . — Pf .
Maschinendrusch 5 Mk . — Pf .

für 100 Heu
Wiesenheu

gepreßtes 10 Mk . 43 Pf .
loses 9 Mk . 88 Pf .

Kleeheu 11 Mk . 25 Pf .
Durlach den 13 Dezember 1916

Großherzogliches Bezirksamt .

Tie Festsetzung der regelmäßigen Sitzungstage
des Bezirksrats im Jahre 1917 betr

Im Jahre 1917 finden die regelmäßigen
Sitzungen des Bezirksrats an folgenden
Tagen statt :

Mittwoch , den 17 . Januar ,
„ „ 14 . Februar ^
„ „ 14 . März ,

„ 18 . April ,
„ 16 . Mai .

„ „ 13 . Juni ,
„ „ 11 . Juli ,
„ „ 8 August ,
„ „ 12 . September ,
„ „ 10 . Oktober ,
„ „ 14 . November ,
„ „ 12 Dezember

Die Sitzungen beginnen morgens um 9 Uhr .
Das Verzeichnis der Gegenstände der Tages¬

ordnung nebst den dazu gehörigen Aktenstücken
ist jeweils 3 Tage vor der Sitzung zur Ein¬
sicht der Beteiligten sowie der Mitglieder des
Bezirksrats auf der diesseitigen Kanzlei auf¬
gelegt .

Durlach , den 13 . Dezember 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Das Konkursverfahren über das Vermögen
des Bäckers Heinrich Kunert in Durlach
ist nach Abhaltung des Schlußtermins und
nach vollzogener Schlußverteilpng aufgehoben .
Durlach , den 16 Dezember 1916 Gr . Amts¬
gericht .

Druck und Verlag von Adolf Du PS in Durlach .
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